
Steenkrütz, 16.04.2004
Vereinbarung zwischen

                       Dieter Noga und Vorname Name_________
                          (Maler) (Modell)________

§ 1. Gegenstand der Vereinbarung

Vorname stellt sich Dieter als Modell zu Studien und Motivbildern zur Verfügung, wobei Vorname die
Ablehnung beliebiger Posen freigestellt bleibt. Dieter ist es erlaubt Vorname in beliebigen akzeptierten Posen
für spätere Ausarbeitungen zu fotografieren.

§ 2. Probezeit
eine Modellsitzung für ein Motivbild nach Wahl. Das Bild ist zusätzliche Entlohnung für diese erste
Modellsitzung und geht in das Eigentum Vornames über.

§ 3. Arbeitszeit
(1) Jeden _________tag von ____:____ bis ____:____ GZ
(2) Der Arbeitstag ist nach Absprache kurzfristig auf einen anderen Wochentag verschiebbar.
(3) Gesonderte Arbeitstage und –zeiten sind bei gesonderter Bezahlung vereinbar.
(4) Die Arbeitszeitgestaltung ergibt sich durch die mehrfache Folge von maximal 15 Minuten Modell stehen
      und anschließenden 5 Minuten Pause zur Lockerung
Ergänzend zu Satz (2) und (3) versteht sich die gegenseitige Übereinkunft.

§ 4. Arbeitsplatz
Im Regelfall die Wohnung von Vorname / Kinderzimmer. Ansonsten die Wohnung von Dieter / vorerst Eß- oder
Wohnzimmer, später Wintergarten. Im Einzelfall in der freien Natur (See, Wald, Wiese – motivabhängig) nach
vorheriger Absprache. Die Anwesenheit einer Vertrauensperson Vornames hat Dieter zuzulassen.

§ 5. Entgelt
(1) Vorname erhält für das Modell stehen monatlich feste Bezüge in Höhe von EUR __________
      - in Worten _______________ Euro.
(2) Die Auszahlung erfolgt bar etwa zur Monatsmitte gegen Quittung.
(3) Eine Lohnfortzahlung bei Krankheit eines der beiden Partner ist ausgeschlossen. Bei Ausfall eines Arbeits-
      tages aus beliebigem Grund (Verschiebung nicht möglich), wird wie bei Krankheit das monatliche Entgelt
      um 20,00 DM bzw. 25,00 DM pro Arbeitstag gekürzt, je nachdem ob der Monat fünf oder vier Arbeitstage
      aufweist.
(4) Die Kürzung gilt entsprechend bei Aufhebung der Vereinbarung vor Monatsende.

§ 6. "Arbeitskleidung"
(1) Nach Vorgabe des Motivs. Existieren weder bei Vorname noch bei Dieter die erforderlichen Accessoires
      oder Kostüme, obliegt es Dieter diese zu beschaffen und die entstehenden Kosten zu tragen.
(2) Bei Aktmotiven ist ein heller, einfarbiger Badeanzug oder Bikini vorgesehen. Kosten für die Beschaffung,
      falls Vorname dies nicht besitzt, trägt Dieter. Ob auf diese „Arbeitskleidung“ im Laufe der Zeit verzichtet
      werden kann, bleibt der Entscheidung Vornames und deren Eltern vorbehalten.

§ 7. Rechtsansprüche
Die Bilder und Studien Dieters sind mit der Entlohnung Vornames sein persönliches Eigentum. Vorname ist
damit einverstanden, das Portraitfotos mit Zeichnungen nach diesen Fotos zu Werbezwecken veröffentlicht
werden.

§ 8. Aufhebung der Vereinbarung
Eine Änderung oder Aufhebung dieser Vereinbarung ist von beiden Seiten jederzeit möglich und sollte
möglichst in schriftlichen Form festgehalten werden.

.............................................................. ..............................................................
                             Dieter Noga Vorname Name

Zustimmung
        Wir, Vorname Name (Mutter) und Vorname Name (Vater) sind mit der Tätigkeit unserer Tochter Vorname als

Modell - aber nicht als Aktmodell - für Dieter unter oben genannten Bedingungen einverstanden. Ihre Arbeit
unterliegt unserer Kontrolle. Wir behalten uns vor, diese Erlaubnis jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu
widerrufen.

..............................................................                                                   ..............................................................
                         Mutter                                                                                                                                                  Vater


